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Bekanntgabe 

 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

 

Gremium Ausschuss für Arbeit, Soziales, Inklusion und Familie 

Datum Dienstag │ 05.09.2023 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort C.002-C.003 | Kreishaus Unna | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna 

 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Bestellung einer Schriftführung und deren Stellvertretung 

   

Punkt 2  Fragestunde für Einwohner*innen 

   

Punkt 3  Arbeit der Kreisseniorenkonferenz;  

Bericht: Rolf Schwerdt, Ursula Bergmann, Franz Rottinger 

   

Punkt 4  Arbeit des Jobcenters Kreis Unna; 

Bericht: Uwe Ringelsiep, Marianne Oldenburg 

   

Punkt 5 146/23 Kommunales Integrationsmanagement: Erste Änderung des Weiterleitungsvertrages 

Freie Wohlfahrt BS II 

   

Punkt 6 178/23 Umsetzung des „Stärkungspaktes NRW – Gemeinsam gegen Armut“ 

   

Punkt 7 177/23 Pflegebedarfsplanung 2022; Ergebnis der Bedarfsausschreibung 

   

Punkt 8  Ergebnis der GPA-Prüfung im Aufgabenbereich „Hilfe zur Pflege“ 

   

Punkt 9  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 
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Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 10  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

Mario Löhr 

Landrat 
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Bekanntgabe 
 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

Gremium Ausschuss für Schule und Bildung 

Datum Mittwoch │ 06.09.2023 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort Kreishaus Unna | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna | C.001-C.003 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Bestellung der Schriftführung und der Stellvertretung 

   

Punkt 2  Fragestunde für Einwohner*innen 

   

Punkt 3 170/23 Bericht zum Fallmanagement an den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Unna 

für das Schuljahr 2022 / 2023 

   

Punkt 4 169/23 Errichtung des zweijährigen Bildungsganges „Fachoberschule für Wirtschaft und Ver-

waltung“ gemäß Anlage C 3 der APO-BK am Lippe Berufskolleg in Lünen zum Schul-

jahr 2024/2025 

   

Punkt 5  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 6  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

Mario Löhr 

Landrat 
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Erlassung einer Friedhofsgebührensatzung für den Ev. Friedhof Opherdicke 

 

Die am  24.08.2022 durch das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Holzwickede und Opherdicke  für den 

Ev. Friedhof Opherdicke erlassene Friedhofsgebührensatzung wurde am 31.07.2023 durch das Landeskirchen-

amt Bielefeld und am 09.08.2023 durch die Bezirksregierung Arnsberg wie folgt genehmigt: 

 

 

 

 

 

 

Friedhofsgebührensatzung 

 

für den Friedhof Opherdicke 

 

der Evangelischen Kirchengemeinde 

Holzwickede und Opherdicke 

 

 

vom 24.08.2022 
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Die Evangelische Kirchengemeinde Holzwickede und Opherdicke  

vertreten durch das Presbyterium 

 

erlässt gem. Artikel 159 Absatz 2 Kirchenordnung i. V. m. § 49 der Verordnung für die kamerale Vermögens- 

und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Kirchlichen Verbände in der Evange-

lischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung kameral – VwO.k) vom 26. April 2001, § 48 der Verord-

nung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der kirchlichen Körperschaften in der Evangelischen Kirche 

von Westfalen (Verwaltungsordnung Doppische Fassung – VwO.d) vom 27. Oktober 2016 und § 12 Absatz 1 

Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von 

Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 13. Juli 2011 die nachstehende 

 

Friedhofsgebührensatzung 

 

 

§1 

Gebührenpflicht 

 

(1) Für die Benutzung des Friedhofes Opherdicke und der Bestattungseinrichtungen sowie für weitere Leis-

tungen der Friedhofsverwaltung werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren erhoben. 

 

(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung. Die Friedhofsträgerin ist berechtigt, eine 

Vorauszahlung in angemessener Höhe auf Gebühren für die beantragten Leistungen zu verlangen. 

 

(3) Werden beantragte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen, so ist dennoch die volle Gebühr zu 

entrichten. 

 

(4) Wird von der Benutzung des Friedhofes und seiner Bestattungseinrichtungen nach Beantragung Abstand 

genommen, sind die Aufwendungen zu ersetzen, die der Friedhofsträgerin entstanden sind. 

 

 

§ 2 

Gebührenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist die nutzungsberechtigte Person oder die Person verpflichtet, in deren Auftrag 

der Friedhof oder die Bestattungseinrichtungen benutzt werden.  

 

(2) Wird die Gebühr von mehreren Personen geschuldet, so haftet jede einzelne Person als Gesamtschuldnerin. 
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§ 3 

Fälligkeit der Gebühren  

 

(1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen schriftlichen Gebührenbescheid. Dieser wird der Ge-
bührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner durch einen einfachen Brief bekannt gegeben. 

 

(2) Die Gebühren sind mit Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig, sofern im Gebührenbescheid nicht eine 

spätere Fälligkeit festgesetzt ist. 

 

(3) Sofern die fälligen Gebühren nicht entrichtet worden sind, kann die Friedhofsträgerin Bestattungen und 

Leistungen verweigern.  

 

(4) Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
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§ 4 

Nutzungsgebühren 

 

(1) Reihengrabstätten mit Nutzungsrecht 

 

a) Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten 
 (Ruhezeit 15 Jahre) 

50,00 Euro 

   

b) Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 (Ruhezeit 30 Jahre)   

378,00 Euro 

   

c) Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 

5. Lebensjahr an    (Ruhezeit 30 Jahre)  

1.132,00 Euro 

   

d) Urnenbeisetzung (Ruhezeit 20 Jahre)  642,00 Euro 

   

  

 

(2) Reihengemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung durch die Friedhofsträ-

gerin 

 

a) Erdbestattung 

    einschl. Bronzeschriftzug an der Stele  

   (Ruhezeit 30 Jahre) 

2.362,00 Euro 

    

b) Urnenbeisetzung 

    einschl. Bronzeschriftzug an der Stele 

   (Ruhezeit 20 Jahre) 

1.475,00 Euro 

    

c) Urnenbeisetzung an einem Baum 

    einschl. Schriftzug auf dem Gedenkstein 

   (Ruhezeit 20 Jahre) 

1.528,00 Euro 

 

 

(3) Wahlgrabstätten mit Nutzungsrecht 

 

a) Erdbestattung je Grab (Nutzungszeit 30 Jahre) 1.350,00 Euro 

     

b) Urnenbeisetzung je Grab (Nutzungszeit 20 Jahre) 870,00 Euro 
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c) Verlängerungsgebühr Erdbestattung je Grab und Jahr 45,00 Euro 

     

d) Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung je Grab und Jahr 43,50 Euro 

    

 

 

(4) Wahlgemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung durch die Friedhofsträ-
gerin 

 

a) Erdbestattung je Grabstätte (2 Gräber) 
    im Rosengarten (Nutzungszeit 30 Jahre) 

4.590,00 Euro 

   

b) Urnenbeisetzung je Grabstätte (2 Gräber) 
    im Rosengarten (Nutzungszeit 20 Jahre) 

3.180,00 Euro 

    

c) Verlängerungsgebühr Erdbestattung 
    je Grabstätte (2 Gräber) und Jahr 

130,00 Euro 

     

d) Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung  
    je Grabstätte (2 Gräber) und Jahr 

125,00 Euro 
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§ 5 

Friedhofsunterhaltungsgebühren 

 

- entfällt - 

 

§ 6  
Bestattungsgebühren 

 

(1) Grundgebühren 

 

a)  Erdbestattung von Verstorbenen bis zum  
    vollendeten 5. Lebensjahr 

330,00 Euro 

   

b)  Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 
    5. Lebensjahr an 

594,00 Euro 

   

c)  Urnenbeisetzung 351,00 Euro 

   

    Grundgebühren an einem Samstag   

   

d)  Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  430,00 Euro 

   

e)  Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 
    5. Lebensjahr an 

694,00 Euro 

   

f) Urnenbeisetzung  421,00 Euro 

 

 

(2) Besondere Gebühren 

 

a)  Benutzung der Friedhofskapelle anlässlich der  
    Trauerfeier  

 328,00 Euro 

   

b)  Benutzung der Aufbahrungskabine 
  

165,00 Euro 

   

c)  Benutzung der Ev. Kirche Holzwickede „Am Markt“ 169,00 Euro 

   

d)  Benutzung der Ev. Kirche Opherdicke „Pfarrkirche“ 169,00 Euro 
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§ 7 

Gebühren für Umbettungen 
 

(1)  Umbettung auf demselben Friedhof 

 

a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr je Grab 

1.157,00 Euro 

b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten  
5. Lebensjahr an je Grab 

1.512,00 Euro 

c) Urnenbeisetzungen je Grab 500,00 Euro 

 

(2)  Ausbettung bei Überführung auf einen fremden Friedhof 

 

a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr je Grab 

753,00 Euro 

b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten  
5. Lebensjahr an je Grab 

941,00 Euro 

c) Urnenbeisetzungen je Grab 310,00 Euro 

 

(3) Einbettung bei Überführung von einem fremden Friedhof 

 

a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr je Grab 

330,00 Euro 

b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten  
5. Lebensjahr an je Grab 

594,00 Euro 

c) Urnenbeisetzungen je Grab 351,00 Euro 

 

§ 8 

Sonstige Gebühren 

 

(1) Zustimmung zur Errichtung eines stehenden Grabmales 

   (30 Jahre)  

52,00 Euro 

 

(2) Zustimmung zur Errichtung eines liegenden Grabmals 

   (30 Jahre) 

32,00 Euro 

 

(3) Zustimmung zur Errichtung eines stehenden Grabmals 

   (20 Jahre) 

44,00 Euro 

 

(4) Zustimmung zur Errichtung eines liegenden Grabmals 29,00 Euro 



 

1267 

    (20 Jahre) 

 

(5) Überlassung eines Exemplars der Friedhofssatzung (Schutzgebühr) 5,00 Euro 

 

(6) Ausstellung von sonstigen Urkunden / Bescheinigungen  

 der Friedhofsverwaltung 

10,00 Euro 

 

(7) Widerruf des Nutzungsrechts vor Ablauf der Nutzungszeit (Verwaltungsge-

bühr) 

10,00 Euro 

   

   

(8) Unterhaltung einer Grabstätte für Erdbestattungen bis zum Ende der ursprüng-

lich festgesetzten Nutzungszeit bei Widerruf des Nutzungsrechts / je Grab 

und Jahr 

35,50 Euro 

   

(9) Unterhaltung einer Grabstätte für Urnenbeisetzungen bis zum Ende der ur-

sprünglich festgesetzten Nutzungszeit bei Widerruf des Nutzungsrechts / je 

Grab und Jahr       

33,25 Euro 

   

 

§ 9 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen 
Bekanntmachung. 
 

(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen gemäß § 37 der Friedhofssatzung der Kirchengemeinde vom 

24.08.2022 

 

§ 10 

In-Kraft-Treten 

 

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen treten gemäß  

§ 38 der Friedhofssatzung der Kirchengemeinde vom 24.08.2022 in Kraft. 

 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 26.06.2012 

i.d.F. vom 30.08.2018 außer Kraft. 

 

Holzwickede, den 24.08.2022 
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Die Friedhofsträgerin 

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Holzwickede und Opherdicke 

 

Unna, 22.08.2023 

 

Für die Ev. Kirchengemeinde Holzwickede und Opherdicke 

E v .  K r e i s k i r c h e n a m t  U n n a  
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Fischerprüfung 2023 

 

Die nächste Fischerprüfung zur Erlangung des ersten Fischereischeines im Kreis Unna wird  

 

vom 13. bis 17. November 2023 

durchgeführt. 

 

Die Nachprüfung findet am 11. Dezember 2023 statt. 

 
Als Prüfungsorte sind verschiedene Räumlichkeiten im Kreis Unna (insbesondere in den Stadtgebieten Unna 
und Lünen) vorgesehen. 
 
Der genaue Prüfungsort sowie der Prüfungsbeginn werden mit dem Zulassungsbescheid bekannt gegeben. 
 
Die Prüfungsteile (schriftliche und praktische Prüfung) sind an einem Tag zu absolvieren.  

 

Die Fischerprüfung ist bei der Unteren Fischereibehörde abzulegen, in deren Bezirk die Bewerberin/ der Be-

werber den Wohnsitz hat.  

 

Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind spätestens bis zum 16. Oktober 2023 bei der Kreisverwaltung Unna, 

Untere Fischereibehörde, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna,  

über das Online Portal, zu stellen. 

 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Vorrangig werden Anmeldungen von Bewerberinnen und Bewerbern aus dem 

Kreis Unna berücksichtigt. 

 

Für die Prüfung wird laut Ziffer 7.7.2.1 des Gebührentarifs zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 

vom 08. August 2023 eine Gebühr in Höhe von 50,00 € erhoben. Diese ist sofort, das heißt mit der Antrag-

stellung fällig.  
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Zu der Prüfung dürfen nicht zugelassen werden:  

 

1. Personen, die das 13. Lebensjahr nicht vollendet haben, 
 

2. Personen, für die für die Besorgung aller ihrer Angelegenheiten wegen einer psychischen Krankheit oder 
einer geistigen oder seelischen Behinderung ein Betreuer bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgaben-
kreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten 
nicht erfasst.    

 

Unna, 23.08.2023 

 

Kreis Unna 
Der Landrat 
Untere Fischereibehörde 
Im Auftrag 
 
 
Drawe 
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Geschäftszeichen  Unna, 23. August 2023                                                                   

36.3/41.23.0604.0     

 

 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 

(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-

weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/41.23.0604.0   09.08.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Dzianis Halubin  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ordszhonikide Str. 42-31,  BOBRUISK, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

1272 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

GB-36.2_UN-BR153 v. 

21.08.23 

 Unna, 21.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

GB-36.2_UN-BR153 v. 21.08.23  21.08.23 

 

Empfänger   

Name  

Birgit Köhler  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Grüner Weg 2E, 59427 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
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Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0MMX8291VA22230804  Unna,21.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0MMX8291VA22230804  21.08.2023 

 

Empfänger   

Name  

Mariyan Rusanov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

St.Johannes 3, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2  A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
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Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0RMXX137VA22230720  Unna,21.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0RMXX137VA22230720  21.08.2023 

 

Empfänger   

Name  

Martin Alois Malcic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Overberger Str. 23, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2  A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.1/0549401  Unna,21.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0549401  20.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Maciej Winiarek  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Olszynka 11 4, PL 11-430 Korsze 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A.203 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Ebel 
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Geschäftszeichen  Unna, 23. August 2023                                                                   

36.3/41.23.0604.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/41.23.0604.0   09.08.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Dzianis Halubin  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ordszhonikide Str. 42-31,  BOBRUISK, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1277 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0XYXX426VA22230802  Unna, 22.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XYXX426VA22230802  22.08.2023 

 

Empfänger   

Name  

Paulica Roman  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Königsheide 12, 44536 Lünen  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

1278 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0WMXXXX6VA22230802  Unna, 22.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0WMXXXX6VA22230802  22.08.2023 

 

Empfänger   

Name  

Welid Ghazouani  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Dürerstraße 20, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

1279 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0GCXX109VA22230804 

 Unna, 22.08.23.  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0GCXX109VA22230804  22.08.23 

 

Empfänger   

Name  

Gil Henrique Da Silva Vieitos  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Siederstraße 11, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

1280 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

GB-36.2-RE-DE1719 v. 

22.08.23 

 Unna, 22.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

GB-36.2-RE-DE1719 v. 22.08.23  22.08.23 

 

Empfänger   

Name  

Emil-Alexandru Prescura  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Grüner Weg 7A, 59379 Selm 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
  



 

1281 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

GB-36.2-MK-CC3758 v. 

22.08.23 

 Unna, 22.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

GB-36.2-MK-CC3758 v. 22.08.23  22.08.23 

 

Empfänger   

Name  

Concetto Caccamo  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kolpingstraße 29, 58730 Fröndenberg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
  



 

1282 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0HAX1979AA22230511 

 Unna, 22.08.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0HAX1979AA22230511  13.07.23 

 

Empfänger   

Name  

Imran Sultan Altundag  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Im Burkamp 3, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

1283 

Geschäftszeichen  Unna, 23. August 2023                                                                   

36.3/45.23.0299.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.23.0299.3   27.03.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Olaf Betz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Gutenbergstr. 38, 60327 Frankfurt am Main, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1284 

Geschäftszeichen  Unna, 23. August 2023                                                                   

36.3/45.23.0878.9     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.23.0878.9   23.08.2023                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ventsislav Eftimov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Halterner Str. 303, 48249 Dülmen, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

1285 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

LÜNKMXXX22VA12230807  Unna, 23.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNKMXXX22VA12230807  17.08.2023 

 

Empfänger   

Name  

Khadeja Jan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Brechtener Straße 2, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

1286 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.1/0541949   Unna,23.08.2023  

 

 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/ 0541949   25.07.2023 

 

Empfänger   

Name  

Tomasz Kazimieruk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Nowowarszawaska 7 m 27,17-200 HAJNOWKA,Polen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A 205 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

van den Akker 

  



 

1287 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

DO0RKX1993VA12230807  Unna,23.08.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

DO0RKX1993VA12230807  14.08.2023 

 

Empfänger   

Name  

Toni Zaher  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Blankenhagener Weg 81, 33330 Gütersloh 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2  A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
  



 

1288 

Aufgebot:  

Für die von der Sparkasse Bergkamen-Bönen ausgestellten Sparkassenbücher Nrn. 
301293221, 306119298 und 304140981 wird die Durchführung des 
Aufgebotsverfahrens beantragt. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, ihre Rechte unter Vorlegung 
des jeweiligen Sparkassenbuchs binnen drei Monaten vom Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung an beim Vorstand der Sparkasse Bergkamen-Bönen geltend zu 
machen, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Bergkamen, 22. August 2023  
  
Sparkasse Bergkamen-Bönen  
 DER VORSTAND 
  



 

1289 

KRAFTLOSERKLÄRUNG  

Die Sparkassenbücher 317203446, 301310330, 301309514 und 305065021 werden hiermit für kraftlos er-

klärt. Bergkamen, 

22. August 2023  

Sparkasse Bergkamen-Bönen 

DER VORSTAND 
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